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Rechnungsversand erfolgt / Wirtschaftsprüfer mandatiert / 

Vollmachtserteilung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter weitere Informationen in Sachen 

Steinhoff International Holdings N.V. (Steinhoff) zukommen lassen.  

 

 

Ausreichend Kostenübernahmeerklärungen eingegangen 

  

Wie zuvor mitgeteilt halten wir ein Budget von 312.000 Euro (netto) für 

Rechtsanwälte und Finanzberater für notwendig, um die weiteren Schritte 

durchführen zu können. Bis zum 24.02.2023 sind uns Kostenübernahmeerklärungen 

von 1.316 zugegangen. Nach Durchsicht alle Erklärungen haben sich 1.291 als 

valide erwiesen. Die erklärten Kostenübernahmen summieren sich auf einen Betrag 

von 357.300 Euro. Wir haben daher sämtlichen Personen, die sich zur 

Kostenübernahme bereit erklärt haben, nur 87,5 % der zugesagten Summe in 

Rechnung gestellt. Die Rechnungen wurden gestern dem Postdruckzentrum 

übermittelt, und sollten in den kommenden Tagen zugestellt werden. Wir bedanken 

uns bei allen, die das gemeinsame Vorgehen mitfinanzieren 

 

Wirtschaftsprüfer mandatiert 

 

Mittlerweile haben wir die Wirtschaftsprüfungskanzlei Sman Business Value (siehe 

https://sman.nl/) ebenfalls mandatiert. Diese werden uns im Rahmen des 

Sonderprüfung und eventuell im Rahmen weiterer noch kommender Verfahren 

unterstützen.  

 

Vollmachtserteilung 

 

Die niederländischen Anwälte prüfen aktuell noch, ob die von uns für Herrn Dr. 

Liebscher zur Verfügung gestellte Vollmacht auch ausreichend ist, sofern das 

Abstimmungsverhalten noch nicht von den Vollmachtgebern, also Ihnen, 

vorausgefüllt ist. Im deutschen Recht wäre dies unbedenklich. Die niederländischen 

Anwälte haben daran Zweifel, ob dies nach niederländischem Recht ebenso ist. Wir 

bitten Sie also, sofern noch nicht geschehen, mit der Übermittlung der Vollmacht 

und der Bankbescheinigung an Computershare noch abzuwarten. Wir werden 

kommende Woche dann auch zu unserem Abstimmungsverhalten Stellung nehmen 

und wieder ein Webinar hierzu anbieten.  Falls Sie die Dokumente bereits 

übermittelt haben, warten Sie bitte die Einschätzung der Anwälte ab. Wir äußern 

uns im Bedarfsfall, wie Sie weiter vorgehen müssen. Es ist beim Übermitteln der 

Dokumente nicht nötig uns in cc zusetzen. Wir erhalten von Computershare, wie 

auch bei anderen Hauptversammlungen üblich, automatisch eine Übersicht der auf 

uns übertragenen Stimmrechte. 

https://sman.nl/
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Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 02.03.2023 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Aktien des Emittenten! 

mailto:info@sdk.org

